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RS OGH 1993/1/29 1Ob44/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1993

Norm

WRG §72

Rechtssatz

Zweck der Bestimmung ist es, die möglichst rasche und reibungslose Durchführung der Wasserbauarbeiten zu sichern,

die wegen vorübergehender und verhältnismäßig geringfügiger Eingri6e in das Eigentumsrecht Dritter nicht

aufgehalten werden sollen.
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